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Allgemeine Chronik

Grundlagen der Staatsordnung

Rechtsordnung

Privatrecht

Im Juni 2022 nahm der Nationalrat ein Postulat der RK-NR zur Prüfung eines
Familiengerichts an. In einem Bericht soll überprüft werden, ob ein Familiengericht
geschaffen werden soll, welches für alle familienrechtlichen Streitigkeiten zuständig
wäre. Die Arbeit der Zivilgerichte, der Kinder- und Erwachsenenschutzbehörden sowie
der Zentralbehörden der Kantone und des Bundes soll so in einer Stelle
zusammengebracht werden, was Schlichtungsversuche fördern und die
familienrechtlichen Prozesse vereinfachen soll. Der Bundesrat empfahl die Annahme
des Postulats; die Prüfung eines Familiengerichts lasse sich im Rahmen zweier bereits
überwiesener Postulate Müller-Altermatt (mitte, SO; Po. 19.3503) und Schwander (svp,
SZ; Po. 19.3478) einbringen. Gegen das Postulat sprach sich eine Minderheit Addor (svp,
VS) aus. Sie unterstützte zwar grundsätzlich die Forderung nach einem Familiengericht,
störte sich aber an der zentralistischen Ausrichtung des Postulats. Hinter die
Minderheit stellte sich die SVP-Fraktion, was jedoch nicht zu einer Ratsmehrheit
ausreichte. Das Postulat wurde mit 131 zu 51 Stimmen bei einer Enthaltung
angenommen. 1

POSTULAT
DATUM: 08.06.2022
LENA BALTISSER

Kriminalität

Um Internetbetrügerinnen und -betrügern Einhalt zu gebieten, kann der Staat Internet-
Domains blockieren. Konkret können die Kantonspolizeien, das Fedpol, das Nationale
Zentrum für Cybersicherheit und in bestimmten Fällen Swissmedic die Blockierung von
Domains mit Schweizer Endung (.ch oder .swiss) durch die Registerbetreiberin
verlangen. Nach der Ansicht von Nationalrat Stefan Müller-Altermatt (mitte, SO) seien
damit jedoch zu viele verschiedene Stellen involviert, die mitunter eine
unterschiedliche Handhabung hätten. Mittels eines Postulats forderte er daher, dass
der Bundesrat eine nationale Koordination bei Internetbetrug prüft. Er verlangte
Zahlen dazu, wie oft und wie lange betrügerische Websites mit einer Schweizer
Domain-Endung durchschnittlich funktionierten, bevor sie gesperrt würden. Zudem
wollte er wissen, von welchen Stellen diese betrügerischen Seiten gemeldet würden,
wie viele Meldungen es brauche und wie viel Zeit vergehe, bis eine Domain blockiert
werde. Der Bundesrat beantragte das Postulat zur Ablehnung. Er erachtete eine solche
Analyse nicht als notwendig, weil alle Blockierungsanträge ohnehin zentral bei der
Switch als einziger Registerbetreiberin zusammenliefen und die geforderten Zahlen von
der Switch bereits erhoben würden. Der Nationalrat liess sich davon – mit Ausnahme
der SVP- und der FDP-Fraktion – allerdings nicht überzeugen; er überwies das Postulat
in der Sommersession 2023 mit 109 zu 77 Stimmen bei 4 Enthaltungen. 2

POSTULAT
DATUM: 14.06.2023
KARIN FRICK

Aussenpolitik

Aussenpolitik

Mittels Postulat forderte Nationalrat Stefan Müller-Altermatt (mitte, SO) im März 2022
vom Bundesrat eine neue Eurasien-Strategie für die Schweiz. Im verlangten Bericht
solle aufzeigt werden, mit welchen Mitteln und Massnahmen Frieden und Wohlstand in
der eurasischen Region gefördert werden könnte, wobei die Macht- und
Interessenverschiebungen aufgrund des Ukraine-Konflikt in diese Überlegungen
miteinbezogen werden müssen, so Müller-Altermatt. Zahlreiche Vasallenstaaten
Russlands – wie Kasachstan oder Usbekistan – oder Länder unter russischer Protektion
– wie Armenien oder Tadschikistan – seien aufgrund des russischen Aggressionskrieges
international isoliert und inneren sowie äusseren Sicherheitsrisiken ausgesetzt,
argumentierte der Postulant. Die Schweiz sei Vorsitzende einer Weltbank-
Staatengruppe mit mehreren dieser Länder und müsse angesichts dieser Ausgangslage
Verantwortung übernehmen. 
In seiner Stellungnahme erklärte der Bundesrat, dass er ursprünglich im Jahr 2022 eine
Eurasien-Strategie 2023-2026 habe verabschieden wollen. Diese Arbeiten seien
aufgrund der militärischen Aggressionen Russlands jedoch sistiert worden und würden

POSTULAT
DATUM: 14.03.2023
AMANDO AMMANN
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erst wieder aufgenommen, wenn die regionalen Dynamiken besser einschätzbar
werden. Da die Postulatsforderung sowieso dem Willen des Bundesrats entsprach,
beantragte er die Annahme des Vorstosses. 

Das Postulat wurde in der Sommersession 2022 von SVP-Nationalrat Bruno Walliser
(svp, ZH) bekämpft und deswegen erst in der Frühjahrssession 2023 behandelt. Dort
beantragte Nationalrat Walliser in der Folge die Ablehnung des Postulats, da es seiner
Meinung nach genügend aussenpolitische Regionalstrategien des Bundesrats gebe.
Zudem rief er dazu auf, die Neutralität der Schweiz zu wahren, welche durch derartige
Strategien gefährdet werde. Bundesrat Ignazio Cassis unterstützte hingegen die
Annahme des Postulats, da derartige Überlegungen auch Teil der Aussenpolitischen
Strategie 2024-2027 und der Strategie «Internationale Zusammenarbeit 2025-2028»
seien. Der Nationalrat folgte der Empfehlung des Bundesrats und nahm den Vorstoss
mit 137 zu 52 Stimmen (bei 3 Enthaltungen) gegen den Willen der SVP-Fraktion an. 3

Wirtschaft

Wirtschaftspolitik

Wettbewerb

En s'appuyant sur le rapport «Optimiser la durée de vie et d'utilisation des produits» en
réponse au postulat 12.3777, Stefan Müller-Altermatt (centre, SO) demande au Conseil
fédéral d'obliger légalement les fabricants de produits de fournir en ligne les données
de conception des pièces de rechange. L'objectif est de favoriser la réparation des
produits défectueux afin d'alléger la charge environnementale et d'empêcher la
tromperie du consommateur. 
Le Conseil fédéral s'est opposé à la motion. S'il a précisé qu'il était favorable à
l'économie circulaire, il a indiqué que la motion n'était pas adéquate. Elle poserait des
problèmes liés à la propriété intellectuelle, serait inapplicable pour les producteurs
étrangers et semble incompatible avec la liberté économique.
La motion a été classée. La chambre du peuple ne l'a pas examiné dans un délai de
deux ans. A l'identique, la motion 19.4597, qui visait des objectifs similaires, a
également été classée, faute d'un examen dans le délai imparti.

MOTION
DATUM: 17.12.2021
GUILLAUME ZUMOFEN

Landwirtschaft

Jagd

Rapporteur francophone de la CEATE-CN sur le projet de révision partielle de la loi sur
la chasse (LChP), Pierre-André Page (udc, FR) a commencé sa prise de parole avec des
mots forts: «nous n'avons pas le droit d'attendre un drame humain pour agir», faisant
référence à la présence et la proximité toujours plus accrue du loup dans
l'environnement humain. Son autre préoccupation: que l'agriculture soit mise en
danger par la présence du grand prédateur, alors que des ânes et des bovins se sont
faits attaqués en région de plaine. La solution ficelée par la commission du Conseil des
Etats permet un abattage facilité du loup, les autorités pouvant agir de manière
préventive en cas de comportement problématique. Cette présente révision est
également l'occasion de concrétiser l'initiative du canton de Thurgovie concernant
l'indemnisation en cas de dommages provoqués par les castors. La commission du
Conseil national propose, en outre, à sa chambre de mieux informer la population sur le
loup. Finalement, la protection de la faune doit être renforcée selon une majorité de la
commission, notamment avec l'instauration de corridor suprarégionaux destinés à la
faune sauvage, comme expliqué par Stefan Müller-Altermatt (centre, SO), le rapporteur
germanophone de la commission. Alors que l'entrée en matière n'a été combattue par
aucune fraction, les divergences de points de vue ont été importantes quant à
l'approche à adopter pour réguler le loup. Alors que la droite bourgeoise a soutenu le
projet de la commission – ou aurait même voulu une régulation du loup plus permissive
–, la gauche et le Parti vert'libéral ont essayé de proposer un autre paradigme sur cette
question. Le groupe des Vert-e-s considèrent ainsi que le loup a un rôle important à
jouer dans les écosystèmes, en régulant, par exemple, les populations d'ongulés, dont la
surpopulation représente un problème pour les forêts. Pour le groupe vert'libéral, la
population de loups doit être renforcée, mais aux bons endroits. Le Parti socialiste a
également milité pour une protection conséquente du loup, comme l'impose la
Convention de Berne. Les trois partis défendaient la minorité Jauslin (plr, AG). Ce

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 08.12.2022
KAREL ZIEHLI
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dernier, saluant globalement le projet de la CEATE-CE, estime toutefois problématique
d'avoir une loi qui prévoit l'abattage d'un certain nombre de loups par année, à l'image
de ce qui est pratiqué pour la régulation des bouquetins, une espèce également
protégée par la législation suisse. Avec cette logique, le risque existe que le mauvais
loup soit abattu, alors que l'ordre social est particulièrement important pour les
meutes. Si la matriarche ou le patriarche est tué, alors il y a un risque de déstabilisation
de l'entier du groupe. Sa proposition de minorité demandait donc d'autoriser les tirs
proactifs pour autant que cela ne mette pas en danger l'effectif régional. Il aurait
toutefois été possible de procéder à des tirs durant toute l'année, alors qu'une période
de pause de chasse est prévue dans la mouture défendue par la majorité de la
commission. Sa minorité prévoyait également de ne permettre leur abattage qu'en cas
de dommages importants, alors que le degré n'est pas pris en compte dans le projet de
la commission. Cette proposition de minorité a, toutefois, été rejetée par 103 voix
contre 91 (1 abstention), les quelques voix du Centre et du PLR qui ont rejoint la gauche
et le Parti vert'libéral ne suffisant pas pour renverser la vapeur. Toutes les autres
propositions de minorité pour renforcer – par exemple, permettre les tirs dans les
districts francs – ou affaiblir les possibilités d'abattage ont été rejetées, parfois à
quelques voix près. Les corridors faunistiques suprarégionaux ont été soutenus par 117
voix contre 77, tout comme – à quelques voix près – la proposition consistant à mieux
informer la population en collaboration avec les cantons.

Au vote sur l'ensemble, le projet de révision partielle de la loi sur la chasse a trouvé le
soutien de 106 parlementaires de l'UDC, du Centre et du PLR (ainsi que de la verte
bernoise Christine Badertscher). 74 élu.e.s du PS, des Vert'libéraux et des Vert-e-s l'ont
rejetée, tout comme 4 parlementaires des groupes du PLR et du Centre, à savoir, Doris
Fiala (plr, ZH), Kurt Fluri (plr, SO), Nils Gugger (pev, ZH) et Matthias Jauslin (plr, AG). 4

Infrastruktur und Lebensraum

Energie

Kernenergie

Alors que le PLR a, depuis début 2022, ressorti l'énergie nucléaire des cartons de la
politique énergétique suisse, le groupe parlementaire du même parti a déposé un
postulat qui demande au Conseil fédéral d'étudier le cadre réglementaire et financier
pour permettre une utilisation à long terme des centrales nucléaires existantes.
D'après Susanne Vincenz-Stauffacher (plr, SG), oratrice du groupe, il est pertinent
d'étudier les possibilités d'allégement des coûts et d'incitations financières pour
répondre aux critères de rentabilité et de sécurité indispensables au maintien à long
terme des centrales nucléaires existantes. 
Le Conseil fédéral a proposé d'adopter le postulat. S'il a précisé qu'une aide financière
de la Confédération n'était ni nécessaire, ni d'actualité, il s'est montré favorable à un
examen des conditions-cadres afin d'assurer une transition vers les énergies
renouvelables qui ne mettrait pas en péril la sécurité d'apprivoisement électrique de la
Suisse. 
Lors des débats à la chambre basse, Nadine Masshardt (ps, BE) et Stefan Müller-
Altermatt (centre, SO), qui combattaient le postulat, ont fustigé une technologie du
passé et rappelé le verdict populaire de la votation de mai 2017 sur la Stratégie
énergétique 2050. Au final, le postulat a été rejeté par 105 voix contre 86 et 4
abstentions. L'objet du groupe PLR n'a convaincu que les député.e.s UDC et quelques
voix éparses du groupe du Centre. 5

POSTULAT
DATUM: 08.03.2023
GUILLAUME ZUMOFEN
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Alternativenergien

In einer Monsterdebatte setzte sich der Nationalrat in der Sommersession 2021 als
Erstrat mit dem Entwurf zur parlamentarischen Initiative Girod (gp, ZH) zur Förderung
der Stromproduktion aus erneuerbaren Energien auseinander. Insgesamt gab es zur
Frage der Gestaltung der Übergangslösung für die Förderung der erneuerbaren
Energien 58 Wortmeldungen und 24 Abstimmungen bei 13 Minderheitsanträgen. Der
Nationalrat trat ohne Gegenantrag auf die Debatte ein. Der Bundesrat hatte ihm zuvor
geraten, nicht auf das Geschäft einzutreten, da er die Thematik im Rahmen des
Bundesgesetzes über eine sichere Stromversorgung mit erneuerbaren Energien
behandeln wollte. Die Regierung erachtete die vorgesehenen Massnahmen im
Erlassentwurf der Initiative Girod – insbesondere auch im Hinblick auf das Ausbleiben
eines Stromabkommens mit der EU nach dem Aus des Rahmenabkommens – als nicht
ausreichend. Namentlich die Sicherstellung der inländischen
Stromversorgungssicherheit und der Netzstabilität durch Ausbauschritte und
Speicherkapazitäten für die Wintermonate kam nach Ansicht des Bundesrates im
vorliegenden Entwurf zu kurz. Abgesehen davon stehe der Bundesrat der Vorlage
inhaltlich nicht allzu fern, wie Energieministerin Simonetta Sommaruga im Rat erklärte.
Bis auf zwei Punkte – namentlich bei der Marktprämie und der unbefristeten
Gestehungskostenüberwälzung – sei der Bundesrat mit dem Vorschlag der
Kommissionmehrheit einverstanden. Sie zeigte sich erfreut, dass die UREK-NR mit
dieser Vorlage zentrale Elemente aus dem Bundesratsgeschäft zur Revision des EnG
und des StromVG aufgenommen hatte, fand es aufgrund des genannten Zeithorizonts
aber fraglich, ob es sich hierbei wirklich nur um eine «Lückenfülllösung» handle oder
ob nicht eher eine ausgedehnte «Übergangslösung» beschlossen werde. Wie
Kommissionsprecherin Susanne Vincenz-Stauffacher (fdp, SG) betonte, sei dieses
Massnahmenpaket als Begleitmassnahme zum genannten zweiten Massnahmenpaket
der Energiestrategie 2050 zu betrachten und ziele darauf ab, eine gesetzliche
Förderungslücke ab 2023 zu verhindern. Die Kommission anerkenne die Ansicht des
Bundesrates, die Massnahmen im Rahmen des Bundesgesetzes über eine sichere
Stromversorgung mit erneuerbaren Energien behandeln zu wollen, sehe aber eine
zeitliche Dringlichkeit, sodass nicht auf die Ausarbeitung einer Übergangslösung
verzichtet werden könne. 

In der Detailberatung stimmte der Nationalrat dem Entwurf der Kommission in allen
Punkten zu und lehnte die verschiedenen Minderheitsanträge ab. So beschloss er
erstens, den Investitionsbeitrag für kleine Fotovoltaikanlagen bei 30 Prozent der
Investitionskosten zu belassen und damit die bestehende Regelung zu verlängern. Für
grössere Fotovoltaikanlagen, die ihre ganze produzierte Strommenge einspeisen und
nicht von den finanziellen Vorteilen des Eigenverbrauchs profitieren können, erhöhte
der Nationalrat die Einmalvergütung auf maximal 60 Prozent der Investitionskosten.
Eine SVP-Minderheit Rösti (svp, BE) verlangte, dass dies nur solchen Anlagen zugute
kommen soll, die einen hohen Anteil an Winterstrom produzieren und damit der
Stromknappheit in der kalten Jahreszeit entgegenwirken. Rösti erklärte im Rat, es sei
sehr wichtig, hier auf die Produktion von Bandenergie zu achten, worauf vonseiten der
SP- und der FDP-Fraktionen entgegnet wurde, dass auch nicht speziell auf die
Wintermonate ausgerichtete Fotovoltaikanlagen Strom in der kalten Jahreszeit lieferten
und jede zusätzliche Kilowattstunde die Versorgungssicherheit verbessere. Martin
Bäumle (glp, ZH) räumte zwar ein, dass das Problem mit der Winterstromknappheit
angegangen werden müsse, dies aber nach Ansinnen der GLP-Fraktion nicht im Rahmen
dieser Vorlage gelöst werden solle.
Zweitens nahm die grosse Kammer Auktionen für die Vergabe von Einmalvergütungen
bei grossen Fotovoltaikanlagen ins Gesetz auf, sodass jene Projekte den Zuschlag
erhalten, die das effizienteste Angebot unterbreiten können. Die genaue Ausgestaltung
der marktwirtschaftlichen Unterstützungsmassnahmen soll der Bundesrat bestimmen
können. Solche Ausschreibungen waren zuvor schon von der UREK-NR im Rahmen der
parlamentarischen Initiative 20.401 gefordert und insbesondere auch von der FDP-
Fraktion gelobt worden, die eine marktnahe Ausgestaltung des Förderwesens
unterstütze, wie beispielsweise Matthias Jauslin (fdp, AG) erläuterte. Eine unterlegene
Minderheit Müller-Altermatt (mitte, SO), die von den Fraktionen der Mitte und der SVP
unterstützt wurde, verlangte hingegen den Verzicht auf solche Auktionen. Der Mitte-
Politiker erklärte im Rat, dass mit dieser parlamentarischen Initiative keine Weichen
gestellt, sondern vielmehr eine Übergangslösung gefunden werden sollte. Es gehe bei
dem vorliegenden Geschäft nur um die Verhinderung einer Förderlücke. Alles, was
darüber hinaus gehe, solle im Rahmen der Beratungen des zweiten Massnahmenpaketes
zur Energiestrategie beraten werden. «Wenn nun aber über die Einführung von
Auktionen entschieden wird, dann nehmen wir die Beratung des halben

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 16.06.2021
MARCO ACKERMANN
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Energiegesetzes vorweg», kritisierte Mike Egger (svp, SG) diesen Beschluss in gleicher
Weise.  
Drittens sollen neben Fotovoltaikanlagen auch Windkraftprojekte von
Investitionsbeiträgen in der Höhe von bis zu 60 Prozent der anrechenbaren Kosten
profitieren können. Die bestehenden und auslaufenden Einspeisevergütungen sollen
damit ersetzt werden. Nach Ansicht der unterlegenen Minderheit Rösti sollte dieser
Beitrag maximal bei 30 Prozent angesetzt werden, was aus Sicht der SP-Fraktion zum
«ökonomischen Tod der Windkraft» führen würde, so Gabriela Suter (sp, AG) im Rat.
Auch die Grünen erachteten es als wichtig, dass alle Technologien gleich stark
unterstützt werden, betonte Delphine Klopfenstein Broggini (gp, GE). Aus Sicht der SVP-
Fraktion stössen die Windturbinen in der Bevölkerung jedoch auf zu grossen
Widerstand, weshalb das Geld besser in anderen Bereichen ausgegeben werden sollte,
wie Mike Egger erklärte.   
Viertens beschloss der Nationalrat, Biomasseanlagen – dazu gehören Biogasanlagen,
Holzkraftwerke, Klärgasanlagen sowie Kehrichtverbrennungsanlagen – ebenfalls durch
Investitionsbeiträge in der Höhe von maximal 60 Prozent zu fördern und das
bestehende Einspeisevergütungssystem auslaufen zu lassen. Solche Anlagen könnten
insbesondere im Winterhalbjahr für eine verbesserte Stromversorgungssicherheit
sorgen. Zusätzlich zum Investitionsbeitrag sollen Biomasseanlagen, welche besonders
hohe Betriebskosten aufweisen, von einem Betriebskostenbeitrag profitieren können.
Eine stärkere finanzielle Unterstützung war von den beiden Räten bereits im Rahmen
einer Motion Fässler (mitte, AI; Mo. 20.3485) gefordert worden. Eine FDP-Minderheit
unter der Federführung von Matthias Jauslin hätte es bevorzugt, die
Betriebskostenbeiträge nur an jene Anlagen zu vergüten, die bisher am
Einspeisevergütungssystem teilgenommen hatten und deren Vergütungsdauer
abgelaufen war. Er erklärte, dass mit einem Betriebskostenbeitrag für neue Anlagen
erstens der anstehenden Revision des Energiegesetzes vorgegriffen und zweitens eine
Technologie den anderen vorgezogen werde. Damit würden sowohl bestehende als
auch neue Biomasseanlagen am «Subventionstopf» hängen. Befürwortende, wie etwa
Christine Bulliard-Marbach (mitte, FR), entgegneten, dass gerade diese Chance nicht
verpasst werden dürfe, sowohl den Fortbestand als auch den Zubau solcher Anlagen zu
fördern, weshalb ein Betriebskostenbeitrag auch für neue Anlagen gesprochen werden
müsse. 

In einem zweiten Block diskutierte der Nationalrat die Wasserkraftförderung. Neue
kleine Wasserkraftanlagen (bis 10 MW Leistung) sollen künftig mit bis zu 60 Prozent der
Investitionskosten gefördert werden. Neue grosse Wasserkraftanlagen sollen nicht mehr
wie bisher mit 40 Prozent, sondern ebenfalls mit 60 Prozent der Investitionskosten
unterstützt werden und damit einen wesentlichen Beitrag zur
Stromversorgungssicherheit der Schweiz leisten, entschied die Mehrheit des
Nationalrates. Eine Minderheit Bäumle (glp, ZH) hätte den Beitrag für alle
Wasserkraftanlagen generell bei 40 Prozent ansetzen wollen. Damit sollte weder auf die
kleinen noch auf die grossen Anlagen explizit gesetzt werden, sondern vielmehr das
Kosten-Nutzen-Verhältnis ins Zentrum gerückt werden, erklärte er seinen Antrag im
Rat. Albert Rösti kritisierte, dass dies im Sinne einer «wahren Technologieneutralität»
nicht zu befürworten sei, da damit die Wasserkraft gegenüber den anderen
Energieträgern zurückgestuft würde. Eine Minderheit Kurt Egger (gp, TG) verlangte
indes, dass Investitionsbeiträge bei neuen Wasserkraftanlagen erst ab einer Leistung
von 3 MW gesprochen werden können, das heisst bei Anlagen, die aufgrund ihrer
Grösse der Umweltverträglichkeitsprüfung unterstellt sind. Damit sollten kleine, aus
ökologischen Gründen oft problematische Anlagen weniger im Förderfokus stehen.
Weder die Kommissions- noch die Nationalratsmehrheit konnten sich jedoch für diese
Klausel erwärmen und so wurde als allgemeine Bedingung für einen Förderbeitrag eine
Leistung von mindestens 1 MW festgelegt.
Neben neuen Anlagen sollen auch erhebliche Erweiterungen und Erneuerungen
bestehender Anlagen mit einer Leistung nach dem Bauprojekt von mindestens 300 kW
mit Investitionsbeiträgen unterstützt werden. Eine Minderheit Munz (sp, SH) beantragte,
dass solche Beiträge erst gesprochen werden können, wenn die Anlage nach dem Um-
oder Weiterbau eine Leistung von mindestens 1 MW vorweist. Damit würde die gleiche
Leistungsschwelle verwendet wie für die Vergabe von Investitionsbeiträgen bei
Neuanlagen. Nach Ansicht der Sozialdemokratin würden Kleinwasserkraftanlagen bei
hohen Kosten wenig Energie liefern und gleichzeitig grosse ökologische Schäden
anrichten, weshalb eine Anhebung der Förderschwelle nötig sei. Der Nationalrat beliess
die Grenze jedoch beim tieferen Wert von 300 kW.
Bei bestehenden Grosswasserkraftanlagen verlängerte der Nationalrat die ursprünglich
Ende 2022 auslaufende Marktprämie, die als Reaktion auf die Preisbaisse im letzten
Jahrzehnt und die damit verbundenen finanziellen Schwierigkeiten beschlossen worden
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war, bis Ende 2030. Die Rentabilität der bestehenden Grosswasserkraftanlagen soll
damit optimiert werden, indem Marktpreise unter den Gestehungskosten korrigiert
werden. Eine linke Minderheit Munz forderte analog zum Bundesrat vergebens, auf die
Verlängerung zu verzichten, damit die finanziellen Mittel in den Zubau von neuen,
zusätzlichen Produktionskapazitäten fliessen können. Zudem müssten die
Konsumentinnen und Konsumenten als gebundene Endverbraucher mit der
Marktprämie dafür sorgen, dass den Kraftwerkbetreibern eine «Optimierung der
Gewinne» gewährleistet werde, erklärte die Schaffhauserin ihr Anliegen. Der
Nationalrat sah vor, für die Marktprämie bei bestehenden Grosswasserkraftanlagen
sowie für Investitionen und Ausbauprojekte in neue Anlagen mit einer Leistung von über
10 MW neu 0.2 Rappen pro kWh aus dem Netzzuschlagsfonds zur Verfügung zu stellen.
Die unterlegene Minderheit Kurt Egger hätte diesen Höchstanteil bei den bisherigen 0.1
Rappen belassen wollen. Insgesamt sollen gemäss dem Nationalratsentscheid die
Unterstützungsmassnahmen wie bisher mit 2.3 Rappen Netzzuschlag pro kWh von den
Konsumentinnen und Konsumenten finanziert werden. Eine Erhöhung dieser Beiträge
war im Entwurf nicht vorgesehen und wurde auch von keiner Minderheit beantragt. 

Schliesslich wandte sich die grosse Kammer der Tarifgestaltung für die Endverbraucher
im StromVG  zu. Hier entschied sie, dass Stromversorgungsunternehmen ihre
Gestehungskosten für erneuerbare, inländische Stromproduktion in die Tarife
einberechnen dürfen und dies nicht mehr an das Vorhandensein einer Marktprämie
gekoppelt ist. Eine Minderheit Bäumle, welche unter anderem von der SVP-Fraktion
unterstützt worden war, beantragte jedoch, die Gestehungskostenüberwälzung
weiterhin an die Markprämie zu knüpfen und damit indirekt mit einem Enddatum von
2030 zu versehen. Auch Simonetta Sommaruga versuchte vergeblich, die grosse
Kammer davon zu überzeugen, hier nur eine Übergangslösung zu schaffen und keine
unbeschränkte Verlängerung einzuführen. 

Nach dreistündiger Diskussion und der mehrmaligen Erreichung des qualifizierten
Mehrs bei der Ausgabenbremse verabschiedete die grosse Kammer den Entwurf
zuhanden des Ständerates und der zuständigen UREK-SR. 6

Verkehr und Kommunikation

Verkehr und Kommunikation

Jahresrückblick 2021: Verkehr und Kommunikation

Im Jahr 2021 gab es im Themenbereich «Verkehr und Kommunikation» ganz
unterschiedliche politische Entwicklungen zu beobachten, wobei keine medial oder
politisch deutlich dominierte. Ein Blick in die Medienberichterstattung mithilfe der
APS-Zeitungsanalyse zeigt zudem, dass die Themen Verkehr und Kommunikation im
Jahr 2021 gegenüber anderen Themen an Bedeutung eingebüsst haben. Während im
Jahr 2019 noch etwas über 7 Prozent aller von Année Politique Suisse archivierten
Zeitungsartikel diesen Themenbereich behandelten, waren es im zweiten Pandemie-
Jahr lediglich gut 4 Prozent (vgl. Abbildung 2 der APS-Zeitungsanalyse 2021 im Anhang).

Den in diesem Themenbereich grössten medialen und auch politischen Schwerpunkt
bildete der Schienenverkehr. So war der öffentliche Verkehr auch im aktuellen Jahr
stark von der Covid-19-Krise betroffen, da ihn deutlich weniger Passagiere nutzten als
vor der Krise. Im Frühling 2021 reichten die KVF-NR und die KVF-SR daher je eine
gleichlautende Motion für eine finanzielle Unterstützung des öffentlichen Verkehrs,
namentlich des Fernverkehrs, des touristischen Verkehrs und des Ortsverkehrs ein,
welche von den Räten angenommen wurden. Dieser Forderung kam der Bundesrat
nach, indem er im November 2021 – wie bereits im Vorjahr – das zweite
Massnahmenpaket zur Unterstützung des öffentlichen Verkehrs in der Covid-19-Krise
präsentierte. Mit diesem Massnahmenpaket wurden ebenfalls zwei Vorstösse der
Kommissionen für eine finanzielle Unterstützung des Schienengüterverkehrs umgesetzt.
Letzterer war zudem auch unabhängig von Corona Thema im Parlament. So wurden
etwa zwei Postulate angenommen, die sich der Frage nach der Zukunft des
Schienengüterverkehrs und von SBB Cargo widmeten (Po. 21.3198 und Po. 21.3597). 

Breiter diskutiert wurde im Schienenbereich schliesslich auch der Ausbau des
Nachtzugangebots der SBB, welches ein Postulat Ammann (cvp, SG; Po. 19.3643) und
eine Motion Trede (gp, BE; Mo. 19.4614) fördern wollten, die beide im Berichtsjahr
angenommen wurden. Unbehandelt blieb im Gegenzug weiterhin ein Vorstoss

BERICHT
DATUM: 31.12.2021
BERNADETTE FLÜCKIGER
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Giezendanner (svp, AG; Po. 20.4019) aus dem Vorjahr, mit dem der Ausbau des
Nachtzugangebots durch die SBB gestoppt werden sollte. 

Im Bereich Strassenverkehr stand – nicht nur in den Medien sondern auch in der Politik
– insbesondere die Lärmproblematik im Zentrum. Beide Kammern sprachen sich für
eine Forderung der UREK-NR nach einem Massnahmenpaket zur Lärmreduzierung im
Strassenverkehr – insbesondere bei den so genannten «Autoposern» und den getunten
Fahrzeugen – aus. Eine Reduktion des Strassenlärms forderte überdies eine
parlamentarische Initiative Suter (sp, AG; Pa.Iv. 21.441) mittels Temporeduktion auf
generell 30 km/h innerorts, die jedoch in den Räten noch nicht behandelt wurde. 

Im Themenbereich «Kommunikationsdienste» standen erneut das Für und Wider des
Mobilfunk-Standards 5G sowie die Weiterentwicklung des Notrufsystems im
Mittelpunkt. Dabei wurden drei Standesinitiativen der Kantone Genf, Jura und
Neuenburg, die ein Moratorium für die 5G-Technologie in der Schweiz forderten, von
der KVF-SR und vom Ständerat keine Folge gegeben. Zustimmung fand dagegen ein
Postulat der KVF-SR für eine frühzeitige Sicherstellung des Informationsflusses bei
allenfalls in Zukunft genutzten Frequenzen im so genannten Millimeterwellenbereich.
Das Postulat soll ebenfalls dafür sorgen, dass die Kantone und die parlamentarischen
Kommissionen in die Diskussionen einbezogen und die Forschungsergebnisse
berücksichtigt werden. Im Gegensatz zu den Standesinitiativen forderte die
FDP.Liberale-Fraktion, dass die notwendigen Rahmenbedingungen für einen raschen
Aufbau des 5G-Mobilfunknetzes geschaffen werden. Damit einhergehend solle der
Bundesrat auch die Bevölkerung besser über 5G informieren. In der Debatte in der
grossen Kammer räumte Christian Wasserfallen (fdp, BE) ein, dass der derzeitige
Strahlengrenzwert für Mobilfunkantennen beim Ausbau des 5G-Mobilfunknetzes leicht
angehoben werden müsse, wobei dem Gesundheitsaspekt jedoch selbstverständlich
weiterhin Rechnung zu tragen sei. Die Grünen- und die SP-Fraktion sprachen sich
gegen das Anliegen aus – die Mehrheit des Nationalrates stimmte der Motion jedoch
zu.

Schliesslich wurde im Jahr 2021 zudem die Forderung nach einer Weiterentwicklung
des Schweizer Notrufsystems laut, nachdem es auch bereits im Vorjahr zu einigen
Pannen gekommen war. Dabei nahmen beide Räte eine Motion der KVF-SR zur
Systemführerschaft für die Abwicklung von Notrufen an, welche verlangte, dass eine
Stelle geschaffen werden soll, welche die technische Gesamtverantwortung für alle
Notrufe übernimmt. Zudem forderten Nationalrätinnen und Nationalräte aller sechs
Fraktionen mittels sechs gleichlautender Motionen erfolgreich die Digitalisierung und
Weiterentwicklung der Schweizer Notrufe; damit solle insbesondere ein barrierefreies
Angebot für Menschen mit Behinderungen geschaffen werden. 7

Strassenverkehr

Mit seiner Botschaft zum Ausbauschritt 2019 STEP Nationalstrassen unterbreitete der
Bundesrat im September 2018 dem Parlament drei Bundesbeschlüsse: Den
Bundesbeschluss über den Zahlungsrahmen Nationalstrassen 2020–2023 für Betrieb,
Unterhalt und Ausbau im Sinne von Anpassungen, den Bundesbeschluss über den
Ausbauschritt 2019 für die Nationalstrassen sowie den Bundesbeschluss über den
Verpflichtungskredit für grössere Vorhaben im Nationalstrassennetz, für den
Ausbauschritt 2019 und für die Planung von noch nicht beschlossenen Projekten.
Der Zahlungsrahmen für Betrieb und Unterhalt der Nationalstrassen für 2020-2023
beläuft sich in der Fassung des Bundesrates auf CHF 8.156 Mrd. Mit dem Ziel der
Kapazitätserweiterung beantragte der Bundesrat dem Parlament den Beschluss des
Ausbauschrittes 2019 aus dem Strategischen Entwicklungsprogramm (STEP)
Nationalstrassen. Für grössere Vorhaben (insbesondere für den Bau der zweiten Röhre
im Zuge der Sanierung des Gotthard-Strassentunnels), für die Finanzierung des
Ausbauschrittes 2019 sowie für die Planung noch nicht beschlossener Projekte
beantragt der Bundesrat einen Verpflichtungskredit von CHF 4.651 Mrd. Für den
Ausbauschritt 2019 sah der Bundesrat die Projekte Kapazitätserweiterung Crissier,
Bypass Luzern inkl. Ergänzung Süd (Kriens–Hergiswil) und Ausbau Nord
(Kapazitätserweiterung Rotsee–Buchrain), sowie die Umfahrung Le Locle vor.
Die KVF-NR stimmte den vorgesehenen Projekten zu, beschloss aber, weitere Vorhaben
in den Ausbauschritt 2019 aufzunehmen: Die Umfahrung La Chaux-de-Fonds und die
Umfahrung Näfels seien baureife Projekte, die bereits mit der Annahme des NAF
beschlossen worden seien und aus der Übernahme des sogenannten neuen
Netzbeschlusses resultierten. Eine Minderheit Töngi (gp, LU) und eine Minderheit

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 11.03.2019
NIKLAUS BIERI
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Grossen Jürg (glp, BE) wandten sich gegen die Projekte Crissier und den Bypass Luzern,
fanden jedoch auch im Rat keine Mehrheit. Kritik erwuchs dem Geschäft in der Debatte
im Nationalrat im März 2019 von linker und grüner Seite: «Ce dossier, c'est un peu
l'heure de vérité» befand etwa Lisa Mazzone (gp, GE) und meinte damit, was auch ihr
Vorredner Philipp Hadorn (sp, SO) schon ausgedrückt hatte – dass es angesichts des
Klimawandels nicht die richtige Lösung sei, Milliarden in den Ausbau des
Nationalstrassennetzes zu stecken. Mehrheiten der Fraktionen von SP, Grünen und
Grünliberalen stimmten dem Rückweisungsantrag Töngi zu, welcher jedoch mit 133 zu
53 Stimmen (bei einer Enthaltung) abgelehnt wurde.
Bei der Debatte des Ausbauschrittes 2019 wurden weitere Anträge beraten, etwa der
Antrag Ammann (cvp, SG) zur Aufnahme der Bodensee-Thurtal-Strasse in den
Ausbauschritt 2019, der Antrag Walliser (svp, ZH) für die Lückenschliessung in der
Zürcher-Oberland-Autobahn oder der Antrag Imark (svp, SO) für den
Muggenbergtunnel. Obschon alle drei Projekte noch keine Vorprüfung durchlaufen
haben, wie Bundesrätin Sommaruga betonte, nahm der Rat diese Anträge an und die
Projekte in den Ausbauschritt 2019 auf. Die Tatsache, dass die Kosten der
Lückenschliessung der Zürcher-Oberland-Autobahn (Antrag Walliser) noch unbestimmt
waren, führten bei der Abstimmung zur Lösung der Kostenbremse zu Verwirrung und
Heiterkeit: Es war nicht klar, wie hoch der Betrag nun eigentlich sein sollte, für den die
Kostenbremse gelockert würde. Auf Ordnungsantrag Glättli (gp, ZH) wurde die
Abstimmung zur Lockerung der Kostenbremse verschoben. 8

In einer im Mai 2019 eingereichten Motion verlangte Stefan Müller-Altermatt (mitte, SO)
eine Harmonisierung und Ökologisierung der Bemessung der
Motorfahrzeugbesteuerung. Demnach sollen Bund und Kantone gemeinsam ein
schweizweites Bemessungssystem für die Erhebung der Motorfahrzeugbesteuerung
ausarbeiten. Weiterhin soll jedoch den Kantonen beim Mass der Besteuerung freie
Hand gelassen werden. Der heutige Flickenteppich mit unterschiedlichen Kriterien (z.
B. Hubraum, Gewicht, Leistung) «führ[e] zu Verunsicherung bei den Konsumentinnen
und Konsumenten, Fehlanreizen in der Automobilbranche [und] Rechtsunsicherheit
beim Aufbau der Infrastruktur», erklärte der Motionär. Der Bundesrat empfahl die
Motion zur Ablehnung, da damit eine neue Bundeskompetenz geschaffen würde und
somit eine Verfassungsänderung nötig würde. Jedoch befürwortete er eine
Harmonisierung der Systeme zwischen den Kantonen. 
Nach einer Diskussion über die Vor- und Nachteile des Föderalismus und von
unterschiedlichen kantonalen Lösungen sprach sich der Nationalrat mit 110 zu 78
Stimmen (bei 4 Enthaltungen) für die Annahme der Motion aus. Abgelehnt wurde sie von
der geschlossen stimmenden FDP.Liberalen-Fraktion sowie von einer Mehrheit der
SVP-Fraktion. 9

MOTION
DATUM: 17.06.2021
ANJA HEIDELBERGER

Als Zweitrat behandelte der Ständerat in der Sommersession 2022 die Motion zur
Harmonisierung und Ökologisierung der Bemessung der Motorfahrzeugbesteuerung,
eingereicht von Stefan Müller-Altermatt (mitte, SO). Die zuständige KVF-SR empfahl
ihrem Rat oppositionslos, die Motion abzulehnen. Dies mit der Begründung, dass die
Zuständigkeit für die Erhebung der Motorfahrzeugsteuern bei den Kantonen bleiben
solle, damit die Steuergesetzgebung den unterschiedlichen kantonalen Bedürfnissen
gerecht werde. Entgegen dem Nationalrat lehnte der Ständerat die Motion in der Folge
stillschweigend ab, womit sie erledigt war. 10

MOTION
DATUM: 31.05.2022
MIRJAM RODER

Eisenbahn

Im Juni 2019 hatte Nationalrat Thomas Ammann (cvp, SG) einen Vorstoss betreffend die
Förderung des Nachtzug-Angebotes eingereicht. Der Vorstoss forderte den Bundesrat
dazu auf, Massnahmen zur Förderung des Nachtzug-Angebots zu evaluieren. Es müsse
generell geklärt werden, inwiefern die Schweiz bereit sei, dieses Angebot respektive
dessen Ausbau finanziell zu fördern. Im geforderten Bericht solle auch dargelegt
werden, welche Instrumente oder Anreize bei der Angebotssteigerung greifen könnten,
wie die Nachtzugverbindungen in anderen Ländern gefördert werden und ob die
Schweiz eventuell auch Mittel aus dem Handel mit Emissionszertifikaten dafür
verwenden könnte.
Der Bundesrat beantragte die Annahme des Postulates. Nachdem der Vorstoss durch
Adrian Amstutz (svp, BE) bekämpft worden war, kam es erst in der Sommersession 2021
in den Nationalrat. Dort hielt Stefan Müller-Altermatt (mitte, SO), der den Vorstoss

POSTULAT
DATUM: 16.06.2021
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mittlerweile vom aus dem Rat ausgeschiedenen Ammann übernommen hatte, ein
flammendes Plädoyer für den Ausbau der Nachtzüge. Müller-Altermatt berichtete von
eigenen Erfahrungen und zeigte sich überzeugt, dass in diesem Bereich mit wenig Geld
viel erreicht werden könne. Alfred Heer (svp, ZH) widersprach seinem Ratskollegen:
Zum einen würden mit einer Verbilligung der Nachtzug-Angebote die Fluggesellschaften
nachziehen und die Flugtickets verbilligen. Damit würde sowohl öfters Zug gefahren als
auch mehr geflogen. Zum anderen würden viele Züge in Europa nach wie vor mit fossiler
Energie (Kohle) angetrieben und seien damit alles andere als klimafreundlich. Daher sei
dieser Vorstoss kontraproduktiv und müsse abgelehnt werden. Verkehrs- und
Umweltministerin Sommaruga sprach sich weiterhin für eine Annahme des Postulats
aus. Dieses ziele auf eine Entwicklung ab, welche die SBB bereits aufgegleist hätten. Die
Mehrheit des Nationalrates zeigte sich ebenfalls vom Anliegen überzeugt und stimmte
dem Postulat mit 123 zu 61 Stimmen (bei 5 Enthaltungen) zu. Die ablehnenden Stimmen
stammten von einer deutlichen Mehrheit der SVP-Fraktion und von einer knappen
Mehrheit der FDP.Liberale-Fraktion. 11

Im Zuge der Beratung der Revision des CO2-Gesetzes genehmigte der Nationalrat
stillschweigend die Abschreibung eines Postulats Ammann (mitte, SG). Der Postulant
hatte gefordert, Massnahmen zur Förderung des Nachtzug-Angebots auszuarbeiten. 
Der Nationalrat folgte damit dem Abschreibungsantrag des Bundesrats. Dieser sah das
Postulat dadurch erledigt, dass er in der Botschaft zum revidierten CO2-Gesetz
vorschlug, ab 2024 den Ertrag aus der Versteigerung von Emissionsrechten für
Luftfahrzeuge in die Förderung des Nachtzug-Angebotes zu investieren. Der
zweckgebundene Erlös – begrenzt auf CHF 30 Mio. pro Jahr bis 2030 – würde somit
dem internationalen Personenverkehr auf der Schiene zugutekommen. 12

POSTULAT
DATUM: 20.12.2023
LENA BALTISSER

Post und Telekommunikation

Der Ständerat sistierte in der Sommersession 2022 die Behandlung von drei Motionen
zur postalischen Grundversorgung. Es handelte sich dabei um die Motionen 17.3888
von Jean-Pierre Grin (svp, VD), 17.3938 von Stefan Müller-Altermatt (mitte, SO) sowie
21.3054 von Charles Juillard (mitte, JU). KVF-SR-Sprecher Stefan Engler (mitte, GR)
verwies auf den im Mai 2022 publizierten Bericht der Expertenkommission
Grundversorgung Post; es gelte zuerst zu entscheiden, welche der in diesem Bericht
empfohlenen Massnahmen umgesetzt werden sollen und welche nicht, «bevor wir im
Mikrobereich an der Grundversorgung der Post schrauben». 13

MOTION
DATUM: 16.06.2022
BERNADETTE FLÜCKIGER

Der Ständerat sistierte in der Sommersession 2022 die Behandlung von drei Motionen
zur postalischen Grundversorgung. Es handelte sich dabei um die Motionen 17.3888
von Jean-Pierre Grin (svp, VD), 17.3938 von Stefan Müller-Altermatt (mitte, SO) sowie
21.3054 von Charles Juillard (mitte, JU). KVF-SR-Sprecher Stefan Engler (mitte, GR)
verwies auf den im Mai 2022 publizierten Bericht der Expertenkommission
Grundversorgung Post; es gelte zuerst zu entscheiden, welche der in diesem Bericht
empfohlenen Massnahmen umgesetzt werden sollen und welche nicht, «bevor wir im
Mikrobereich an der Grundversorgung der Post schrauben». 14

MOTION
DATUM: 16.06.2022
BERNADETTE FLÜCKIGER

Der Ständerat sistierte in der Sommersession 2022 die Behandlung von drei Motionen
zur postalischen Grundversorgung. Es handelte sich dabei um die Motionen 17.3888
von Jean-Pierre Grin (svp, VD), 17.3938 von Stefan Müller-Altermatt (mitte, SO) sowie
21.3054 von Charles Juillard (mitte, JU). KVF-SR-Sprecher Stefan Engler (mitte, GR)
verwies auf den im Mai 2022 publizierten Bericht der Expertenkommission
Grundversorgung Post; es gelte zuerst zu entscheiden, welche der in diesem Bericht
empfohlenen Massnahmen umgesetzt werden sollen und welche nicht, «bevor wir im
Mikrobereich an der Grundversorgung der Post schrauben». 15

MOTION
DATUM: 16.06.2022
BERNADETTE FLÜCKIGER
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In der Herbstsession 2022 sistierte der Nationalrat auf Antrag der KVF-NR die
Motionen 17.3888 von Jean-Pierre Grin (svp, VD) und 17.3938 von Stefan Müller-
Altermatt (mitte, SO) zur postalischen Grundversorgung. Die Kommission hatte
argumentiert, dass erst auf Basis des Schlussberichts der Expertenkommission
Grundversorgung Post sowie der Ergebnisse, die im Rahmen der Teilrevision des
Postorganisationsgesetzes gefällt werden, diskutiert werden könne, in welche Richtung
sich die postalische Grundversorgung weiterentwickeln solle. Die beiden Motionen
könnten daher derzeit nicht umgesetzt werden. 16

MOTION
DATUM: 13.09.2022
BERNADETTE FLÜCKIGER

In der Herbstsession 2022 sistierte der Nationalrat auf Antrag der KVF-NR die
Motionen 17.3888 von Jean-Pierre Grin (svp, VD) und 17.3938 von Stefan Müller-
Altermatt (mitte, SO) zur postalischen Grundversorgung.  Die Kommission hatte
argumentiert, dass erst auf Basis des Schlussberichts der Expertenkommission
Grundversorgung Post sowie der Ergebnisse, die im Rahmen der Teilrevision des
Postorganisationsgesetzes gefällt werden, diskutiert werden könne, in welche Richtung
sich die postalische Grundversorgung weiterentwickeln solle. Die beiden Motionen
könnten daher derzeit nicht umgesetzt werden. 17

MOTION
DATUM: 13.09.2022
BERNADETTE FLÜCKIGER

Raumplanung und Wohnungswesen

Bodenrecht

In der Frühjahressession 2021 befasste sich der Ständerat mit einer Motion Vogler (csp,
OW) zur Digitalisierung des Untergrunds. Die Motion, mittlerweile übernommen von
Stefan Müller-Altermatt (mitte, SO), möchte die Regierung damit beauftragen, einen
Aktionsplan zur Digitalisierung des geologischen Untergrundes zu erstellen. Damit sollen
Investitionen für unterirdische Infrastrukturen (beispielsweise das Projekt Cargo sous
Terrain), die Gewinnung von Georessourcen sowie die Lagerung von Abfällen erleichtert
werden. 
Die UREK-SR hatte dem Ständerat eine Änderung des Motionstextes vorgeschlagen.
Kommissionssprecher Daniel Fässler (mitte, AI) erklärte, die Kommission sei dabei auf
einen 2018 veröffentlichten Bericht in Erfüllung eines Postulates Vogler – zum selben
Thema wie die Motion – eingegangen. Darin hatte der Bundesrat festgehalten, dass
einerseits die Regelung des Untergrundes und der diesbezüglichen geologischen Daten
grundsätzlich im Zuständigkeitsbereich der Kantone, andererseits der überwiegende
Teil geologischer Daten in der Datenherrschaft von Privaten liegt. Um diesen
Feststellungen gerecht zu werden, hatte die Kommission den Motionstext ergänzt, um
klarzustellen, dass der Bund bei der Digitalisierung des Untergrunds eng mit den
Kantonen zusammenarbeiten und die Interessen der Eigentümer von geologischen
Informationen berücksichtigen soll. Bundesrätin Viola Amherd sprach sich im Namen
der Regierung für eine Annahme der Motion, inklusive der von der UREK-SR
vorgeschlagenen Änderungen, aus und der Ständerat hiess sie in dieser geänderten
Form stillschweigend gut. Als nächstes wird sich noch einmal der Nationalrat mit dem
Vorstoss befassen. 18

MOTION
DATUM: 16.03.2021
ELIA HEER

Umweltschutz

Naturschutz

Der Nationalrat befasste sich in der Herbstsession 2022 als Erstrat mit der
Biodiversitätsinitiative sowie mit dem indirekten Gegenvorschlag. Die umfassende
Vorlage wurde während drei Sitzungen und in über 160 Wortmeldungen diskutiert. Als
erstes wurden das Volksbegehren und der Gegenvorschlag von den
Kommissionssprechern Matthias Jauslin (fdp, AG) und Christophe Clivaz (gp, VS)
vorgestellt. Matthias Jauslin betonte die Wichtigkeit einer intakten Biodiversität für das
Wohlergehen der Bevölkerung, aber auch der Wirtschaft. Leider sei rund ein Drittel der
bekannten Tier-, Pflanzen- und Pilzarten in der Schweiz vom Aussterben bedroht – und
dies, obwohl die Schweiz seit 2012 über die Biodiversitätsstrategie und den
dazugehörigen Aktionsplan verfüge. Da die bislang unternommenen Anstrengungen
nicht genügten, um dem Schwinden der Biodiversität Einhalt zu gebieten, brauche es
nun griffige Massnahmen. Der Kommissionsmehrheit ginge die Volksinitiative dabei
jedoch zu weit, sie schränke insbesondere den Handlungsspielraum von Bund und
Kantonen zu stark ein. Die UREK-NR setze daher mehrheitlich auf den Gegenvorschlag
in Form einer Änderung des NHG. Daran anschliessend bat Ursula Schneider Schüttel

VOLKSINITIATIVE
DATUM: 19.09.2022
BERNADETTE FLÜCKIGER

01.01.65 - 01.01.24 10ANNÉE POLITIQUE SUISSE — AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE DER SCHWEIZER POLITIK



(sp, FR), Präsidentin von Pro Natura und Mitglied des Initiativkomitees, um
Unterstützung für ihren Minderheitsantrag, der die Annahme der Volksinitiative
empfehlen wollte. Schneider Schüttel liess es dabei jedoch bei einem allgemeinen
Votum bleiben und ging nicht auf die Unterschiede zwischen Volksinitiative und
Gegenvorschlag ein. Michael Graber (svp, VS) hingegen votierte mit seinem
Minderheitsantrag dafür, die Initiative zur Ablehnung zu empfehlen und nicht auf den
Gegenvorschlag einzutreten. Graber vertrat die Ansicht, dass die Biodiversität in der
Schweiz nicht schlecht dastehe. Initiative und Gegenvorschlag seien daher gar nicht
notwendig. Falls die Initiative oder der Gegenvorschlag angenommen werde, würden
insbesondere die Landwirtschaft und die Energieproduktion darunter leiden, so
Graber.

Danach folgten die Voten der Fraktionen:
Die Grünen sprachen sich sowohl für die Initiative als auch für den Gegenvorschlag aus.
Während Delphine Klopfenstein (gp, GE) darauf hinwies, dass die Klimakrise und der
Biodiversitätsverlust zusammen angegangen werden müssten, betonte Bastien Girod
(gp, ZH), dass für die Grünen insbesondere die Steigerung der Qualität in ohnehin
bereits geschützten Gebieten sowie die Vernetzung der Lebensräume im Zentrum
stehe.
Auch die SP-Fraktion unterstützte beide Projekte. Martina Munz (sp, SH) unterstrich,
dass die Landwirtschaft auf die Biodiversität angewiesen sei, da diese die
Bodenfruchtbarkeit und die Bestäubung sichere und damit erst die
Ernährungssicherheit garantiert werden könne. 
Die GLP-Fraktion unterstützte die Initiative teilweise, sprach sich aber geschlossen für
Eintreten auf den Gegenvorschlag aus. Roland Fischer (glp, LU) bemängelte, dass die
Schweiz bislang quasi tatenlos zugesehen habe, wie die Biodiversität immer weiter
abgenommen habe. Die Schweiz stehe im internationalen Vergleich sehr schlecht da.
Folglich müssten die entsprechenden finanziellen Mittel für den Erhalt der Biodiversität
bereitgestellt werden, da ein weiterer Verlust an Biodiversität die Schweiz viel teurer zu
stehen kommen werde.
Die FDP.Liberale-Fraktion hingegen unterstützte den indirekten Gegenvorschlag
mehrheitlich, wie Susanne Vincenz-Stauffacher (fdp, SG) ausführte. Allerdings sei bei
der Ausgestaltung des NHG darauf zu achten, dass die Zielkonflikte, insbesondere
zwischen der Produktion erneuerbarer Energien und dem Schutz der Biodiversität,
immer durch eine umfassende Güterabwägung, die auch die Interessen der Wirtschaft
miteinbeziehe, gelöst würden. Die Initiative lehnte die Fraktion mit dem Verweis ab,
dass dadurch praktisch die ganze Schweiz unter Schutz gestellt würde.
Die Mitte-Fraktion zeigte sich ähnlich wie die FDP-Fraktion gespalten bei der Haltung
zum Gegenvorschlag; die Initiative lehnte sie ab. Wie Priska Wismer-Felder (mitte, LU)
ausführte, würde die Initiative dazu führen, dass die Produktion von Nahrungsmitteln
eingeschränkt würde, was die Versorgungssicherheit in Frage stellen würde. Beim
Gegenvorschlag stosse insbesondere das Flächenziel von 17 Prozent an Flächen, die
dem Schutz von Lebensräumen und Arten dienen (so genannte Kerngebiete), auf
Widerstand in ihrer Fraktion. Sie bemängelte zudem, dass «die Flächen, auf denen
heute schon aktive Biodiversitätsförderung betrieben wird, [...] den 17 Prozent
Kerngebiet nicht angerechnet werden» könnten. Eine Minderheit der Mitte-Fraktion
gehe jedoch davon aus, dass der Gegenvorschlag die Biodiversität fördere, ohne die
Versorgungssicherheit in den Bereichen Ernährung und Energie zu schwächen.
Die SVP-Fraktion lehnte schliesslich sowohl die Initiative als auch den Gegenvorschlag
ab. Pierre-André Page (svp, FR) bezeichnete die Initiative als extrem und sprach von
einer Diktatur der Biodiversität auf Kosten der Landwirtschaft und der Energie. Aber
auch der Gegenvorschlag sei abzulehnen, zumal er teilweise sogar weiterginge als die
Initiative.
Auch Umweltministerin Sommaruga äusserte sich in ihrem Eintretensvotum zu diesem –
für sie – vermeintlichen Widerspruch. Sommaruga zeigte sich erstaunt, dass versucht
werde, den Schutz der Biodiversität gegen die Landwirtschaft auszuspielen, da diese
sich doch gegenseitig bedingten. 
Bevor der Rat zur Detailberatung überging, wurde der Nichteintretensantrag Graber mit
106 zu 78 Stimmen bei 4 Enthaltungen abgelehnt. Die geschlossen stimmende SVP-
Fraktion, eine Mehrheit der Mitte-Fraktion sowie einzelne Mitglieder der FDP-Fraktion
stimmten gegen Eintreten.

Anschliessend befasste sich der der Rat in einem ersten Block der Detailberatung mit
den Themen hohe Baukultur und ökologische Infrastruktur. 
Zuerst stimmte der Nationalrat einer Minderheit Müller-Altermatt (mitte, SO) zu,
welcher den Begriff «Schönheit» aus dem Zweckartikel streichen wollte. Andere
Minderheiten, wie etwa diejenige von Michael Graber zur Entfernung der Vernetzung
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der für Tiere und Pflanzen wichtigen Lebensräume aus dem Zweckartikel, fanden keine
Mehrheit. Graber hatte vergeblich argumentiert, dass ein «Netz von grünen Korridoren,
von grünen Autobahnen» keinen Platz mehr für die Menschen übrigliesse. Sodann
beschloss der Nationalrat stillschweigend, der Kommission zu folgen und die
Bestimmungen zur hohen Baukultur aus dieser Vorlage zu streichen und in einer Motion
(22.3892) anzugehen. Diese Motion forderte den Bundesrat dazu auf, gesetzliche
Bestimmungen zur Förderung der Baukultur im Rahmen der nächsten Kulturbotschaft
2025-2028 vorzuschlagen. Der Bundesrat hatte dieses Vorgehen der Auslagerung und
die Motion zuvor unterstützt.
Im Anschluss stimmte der Rat über einen viel diskutierten Minderheitsantrag II Jauslin
ab, welcher im Artikel über die ökologische Infrastruktur den festen Prozentsatz an
Kerngebieten an der Landesfläche streichen wollte und stattdessen dafür plädierte, die
Definition von Kerngebieten dem Bundesrat zu überlassen. Dieser solle dabei neben
den Biotopen von nationaler Bedeutung auch so genannte Biodiversitätsgebiete von
nationaler Bedeutung bezeichnen und die Ziele für diese Gebiete festlegen können. Die
Kantone sollen gemäss Jauslin die zur Erreichung der Ziele notwendigen Massnahmen
ergreifen und die Umsetzung sicherstellen. Ursula Schneider Schüttel legte als
Sprecherin dieser Minderheit dar, dass eine Nutzung dieser Biodiversitätsgebiete und
Vernetzungsgebiete durch die Landwirtschaft nicht ausgeschlossen sei. Auch könnten
in diesen Gebieten alternative Energieerzeugungsanlagen betrieben werden. Die
Kommissionsmehrheit wollte hingegen eine abschliessende Liste an Gebieten festlegen,
welche als Kerngebiete kategorisiert werden können. Bundesrätin Sommaruga zeigte
sich offen gegenüber dem Minderheitsantrag Jauslin, zumal damit womöglich gewisse
Abwehrreflexe gegenüber dem fixen Flächenziel von 17 Prozent gestoppt werden
könnten. In den Abstimmungen obsiegte der Antrag II Jauslin gegenüber der
Kommissionsmehrheit und auch gegenüber zwei weiteren Minderheiten und einem
Einzelantrag Müller-Altermatt. Diese Minderheitsanträge hatten einen Anteil der
Kerngebiete an der Landesfläche von 30 Prozent (Klopfenstein Broggini), die
Bekämpfung der Vergandung und Verwaldung der Landwirtschaftsflächen (Graber)
sowie eine bessere Honorierung der Leistungen der Landwirtschaft (Müller-Altermatt)
gefordert.

In einem zweiten Block der Detailberatung wurden weitere Änderungen des NHG sowie
anderer Erlasse diskutiert. Dabei blieben alle Minderheitsanträge bis auf einen
erfolglos. So lehnte der Rat etwa die erneut geforderte Streichung der Vernetzung von
Schutzgebieten – dieses Mal der Biotope von nationaler Bedeutung – ab (Minderheit
Rüegger; svp, OW) und konnte sich auch nicht für das Verbot der Übertragung von
Vollzugsaufgaben an Private erwärmen (Minderheit Rösti; svp, BE). Abgelehnt wurde
aber auch ein Antrag von links-grüner Seite, welcher die Vernetzung für bedrohte und
prioritäre Tier- und Pflanzenarten stärker fördern wollte (Minderheit Clivaz). Hingegen
vermochte sich die Minderheit Schneider Schüttel mit ihrem Anliegen, auch die Biotope
von regionaler Bedeutung in den ökologischen Leistungsnachweis aufzunehmen, mit
Stichentscheid von Ratspräsidentin Kälin (gp, AG) knapp durchzusetzen. Der Mehrheit
folgend angenommen wurde sodann eine Ergänzung des JSG, wonach der Bundesrat im
Einvernehmen mit den Kantonen Wildtierkorridore von überregionaler Bedeutung
bezeichnen kann; diese dienen der grossräumigen Vernetzung der Lebensräume der
Wildtiere.

In der Gesamtabstimmung sprach sich die grosse Kammer mit 104 zu 83 Stimmen bei 5
Enthaltungen für den Entwurf des indirekten Gegenvorschlags aus. Dagegen votierten
die geschlossen stimmende SVP-Fraktion, eine Mehrheit der Mitte-Fraktion sowie
einzelne Mitglieder der FDP.Liberalen-Fraktion. Bei der Abstimmung zur Volksinitiative
sprach sich der Rat mehrheitlich dafür aus, die Initiative zur Ablehnung zu empfehlen
(101 zu 72 Stimmen bei 19 Enthaltungen), wobei ähnliche Koalitionen zu beobachten
waren wie bei der Abstimmung zum indirekten Gegenvorschlag; die Enthaltungen
stammten zu einem grossen Teil von der GLP-Fraktion. Zudem verlängerte der
Nationalrat die Behandlungsfrist für die Volksinitiative bis zum 8. März 2024. 19
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Klimapolitik

Der Bundesrat präsentierte im September 2022 den Entwurf für die Revision des CO2-
Gesetzes. Der Gesetzesentwurf beinhaltete Massnahmen für die Zeit von 2025 bis 2030
und knüpfte damit an das geltende CO2-Gesetz an, welches das Parlament bis 2024
verlängert hatte. Gemäss Botschaft habe der Bundesrat die Bedenken, die im Rahmen
der letzten, gescheiterten Revision aufgekommen waren, ernst genommen und sehe
daher keine neuen oder höheren Abgaben vor.
Das Ziel der Revision bestehe darin, die Treibhausgasemissionen der Schweiz bis 2030
gegenüber 1990 um 50 Prozent zu reduzieren, wobei die Reduktion zu zwei Dritteln im
Inland und zu einem Drittel mit Massnahmen im Ausland erfolgen soll. Für die Regelung
der Rahmenbedingungen, unter welchen CO2-Emissionen der Schweiz mittels
Projekten im Ausland kompensiert werden können, habe die Schweiz bereits
verschiedene Abkommen mit einzelnen Staaten abgeschlossen, wie etwa jenes mit
Peru.
Der Gesetzesentwurf sah Massnahmen in verschiedenen Bereichen vor; insgesamt
sollen rund CHF 4.1 Mrd. in den Klimaschutz investiert werden:
Der Grossteil der Investitionen in der Höhe von rund CHF 2.8 Mrd. wollte der Bundesrat
für Klimaschutzmassnahmen im Gebäudebereich aufwenden. Die Mittel aus der CO2-
Abgabe auf fossile Brennstoffe sollen knapp zur Hälfte für Klimaschutzmassnahmen wie
dem Gebäudeprogramm eingesetzt werden. Weitere Bereiche, die in den Genuss der
Mittel aus der CO2-Abgabe kommen sollen, sind die Förderung von Geothermie und die
Energieplanung einzelner Gemeinden. Auch soll der bereits bestehende
Technologiefonds weiter alimentiert werden, mit dem unter anderem neu die Risiken
beim Ausbau von Fernwärmenetzen abgesichert werden können. Die Bevölkerung und
die Wirtschaft erhalten die übrigen circa 50 Prozent aus der CO2-Abgabe
rückerstattet.
Im Verkehrsbereich sah der Bundesrat Mittel in der Höhe von rund CHF 800 Mio. vor.
Damit soll die Ladeinfrastruktur für Elektroautos ausgebaut und die Anschaffung von
Elektrobussen für den öffentlichen Verkehr und für internationale Zugverbindungen
gefördert werden. Im grenzüberschreitenden Schienenpersonenverkehr sollen den
Transportunternehmen für die Bereitstellung neuer Angebote, inklusive Nachtzüge, bis
Ende 2030 Finanzhilfen gewährt werden können. Im Bereich des Güterverkehrs sollen
Elektro- und Wasserstofflastwagen bis 2030 von der LSVA befreit bleiben, um auch
Anreize für CO2-arme Transportmittel zu schaffen. Ein solcher Anreiz soll auch für die
Autoimporteure bestehen bleiben: Gemäss Botschaft werden die CO2-Zielwerte für
importierte Fahrzeuge wie in der EU weiter verschärft; bei Nichteinhaltung der
Zielwerte werden Strafen ausgesprochen.
Die Importeure von Benzin und Diesel müssen weiterhin einen Grossteil der CO2-
Emissionen mit Klimaschutzmassnahmen kompensieren. 5 bis 10 Prozent der CO2-
Emissionen aus Treibstoffen sollen die Importeure direkt durch das Inverkehrbringen
erneuerbarer Treibstoffe einsparen.
Weiter möchte der Bundesrat die Anbieter von Flugzeugtreibstoffen dazu verpflichten,
dem Kerosin, das in der Schweiz getankt wird, erneuerbare Treibstoffe beizumischen,
wie es auch die EU vorsehe. 
Gemäss Entwurf soll es künftig grundsätzlich allen Unternehmen offenstehen, sich von
der CO2-Abgabe zu befreien, wenn sie eine CO2-Reduktionsverpflichtung
abschliessen. Wie bis anhin sind Grossemittenten von der CO2-Abgabe ausgenommen,
sie nehmen stattdessen am mit der EU verknüpften Emissionshandelssystem teil.
Schliesslich soll auch der Finanzmarkt einen Beitrag leisten, indem die die
Aufsichtsbehörden zur Berichterstattung über die klimabedingten Risiken verpflichtet
werden. 

Mit dieser Botschaft beantragte der Bundesrat auch mehrere Vorstösse zur
Abschreibung, namentlich ein Postulat Ammann (mitte, SG; Po. 19.3643), ein Postulat
der UREK-SR (Po. 19.3949), eine Motion Trede (gp, BE; Mo. 19.4614) sowie eine Motion
der KVF-NR (Mo. 21.3977). 20

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 16.09.2022
BERNADETTE FLÜCKIGER

Die grosse Kammer beugte sich in der Wintersession 2023 als Zweitrat über die
Revision des CO2-Gesetzes für die Periode 2025–2030. Die Kommissionsmitglieder
Stefan Müller-Altermatt (mitte, SO) und Delphine Klopfenstein Broggini (gp, GE) stellten
die Vorlage vor. Müller-Altermatt berichtete, dass die Vorlage als «schlank» bezeichnet
werden könne und damit auch bei einem allfälligen Plebiszit bestehen sollte und
trotzdem dem Ziel der Halbierung der CO2-Emissionen bis 2030 entspreche. Die
vorberatende UREK-NR schlage als einzige grössere Änderung vor, eine Abgabe auf
Flüge mit Privatjets einzuführen. Ausserdem habe die Kommission mittels Einreichung

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 20.12.2023
BERNADETTE FLÜCKIGER
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eines Vorstosses (Po. 23.4334) versucht, die Rückverteilung der CO2-Abgabe an die
Haushalte sichtbarer auszugestalten.
In der Eintretensdebatte zeigte sich, dass alle Fraktionen gewillt waren, dem Geschäft
eine Chance zu geben; ein Antrag auf Nichteintreten lag denn auch nicht vor. In den
Voten von Mitte-Nationalrätin Priska Wismer-Felder (mitte, LU) und GLP-Mitglied Martin
Bäumle (glp, ZH) zeigte sich das Dilemma zwischen dem Willen, ein effektives Gesetz,
welches zu spürbaren Emissionsreduktionen führen soll, zu gestalten und der Angst vor
einem Referendum gegen die Vorlage. Matthias Jauslin (fdp, AG) von der FDP und SVP-
Vertreter Christian Imark (svp, SO) warnten vor allem davor, das Gesetz nicht zu
überladen respektive keine neuen oder höheren Abgaben einzuführen, damit es nicht
wieder in einer Volksabstimmung abgelehnt werde. Auf der anderen Seit des politischen
Spektrums kritisierten die Grünen sowie die SP, dass das Gesetz nicht ambitioniert
genug sei. Gabriela Suter  (sp, AG) von der SP gab zu bedenken, dass eine bescheidene
Emissionsreduktion für die Periode 2025 bis 2030 bedeute, dass in den folgenden
Jahren umso strengere und teurere Massnahmen ergriffen werden müssten, um das
Netto-Null-Ziel zu erreichen. Vor diesem Hintergrund wies Grünen-Vertreter Chistophe
Clivaz (gp, VS) auf die von den Grünen und der SP lancierte Klimafonds-Initiative hin,
mit welcher das Netto-Null-Ziel doch noch erreicht werden könne. Die
Eintretensdebatte abschliessend stellte Umweltminister Albert Rösti die für ihn
wichtigsten Grundsätze der Vorlage vor. Rösti lobte das Tempo, mit welchem die Räte
die Gesetzesrevision berieten. So könne es gelingen, dass keine Lücke entstehe und das
Gesetz und die ausführende Verordnung bis am 1.1.2025 in Kraft gesetzt werden
können. Auch sei es wichtig, dass das Gesetz mehrheitsfähig bleibe, weshalb der
Bundesrat die von der UREK-NR vorgeschlagene Einführung einer Flugticketabgabe auf
Privatflüge sowie eine Erhöhung der CO2-Abgabe und der Benzinsteuer ablehne.
Eintreten wurde anschliessend ohne Gegenantrag beschlossen. Die massgebenden
Entscheide, die in der Detailberatung getroffen wurden, waren die folgenden: 
Susanne Vincenz-Stauffachers (fdp, SG) Minderheitsantrag betraf das
Emissionsreduktionsziel im Inland. Die FDP-Vertreterin beantragte, hierbei dem
tieferen Inlandziel des Ständerats zu folgen. Die Mehrheit des Rates sprach sich aber
dafür aus, ihrer Kommission zu folgen und legte das Inlandziel bei 75 Prozent fest.
Dadurch wurde eine erste Differenz zum Erstrat geschaffen. Auch beim CO2-Ausstoss
von neu in Verkehr gebrachten Fahrzeugen folgte der Rat seiner Kommission und stellte
sich damit gegen den Minderheitsantrag Jauslin sowie gegen die Version des
Ständerates. Eine weitere wichtige Differenz wurde mit der von der Minderheit Imark
geforderten Streichung der so genannten Überführungspflicht geschaffen. Mit diesem
Instrument wollte der Bundesrat Importeure von fossilen Treibstoffen verpflichten,
über das Inverkehrbringen von erneuerbaren Treibstoffen einen bestimmten Anteil der
CO2-Emissionen aus dem Verkehr zu vermindern. Imark monierte, dass diese
Überführungspflicht den Benzinpreis massgeblich verteuern werde. Der Nationalrat
stimmte dieser Streichung deutlich zu; neben der Grünen- und der GLP-Fraktion
sprachen sich nur einige Mitglieder der FDP.Liberalen- sowie eine Mehrheit der Mitte-
Fraktion für die Beibehaltung der Überführungspflicht aus. Bei der CO2-Abgabe auf
Brennstoffen beantragte eine Minderheit Suter, dass der Bundesrat den Abgabesatz auf
bis zu 180 CHF pro Tonne CO2 anheben könnte. Die Mehrheit des Rates wollte jedoch
beim Vorschlag des Bundesrats, des Ständerats sowie der UREK-NR bleiben, und legte
einen Abgabesatz von höchstens 120 CHF pro Tonne CO2 fest. Im Bereich der Luftfahrt
lehnte der Nationalrat die Einführung einer Abgabe für Flüge mit Privatjets ab. Die
geschlossen stimmenden SVP-, FDP.Liberalen- und GLP-Fraktionen sowie eine
Minderheit der Mitte votierten gegen diese Abgabe. Des Weiteren gab auch die
Förderung von Ladeinfrastrukturen für Elektroautos zu reden, wobei ein Antrag der
Mehrheit sowie drei Minderheitsanträge vorlagen. Die Mehrheit des Rates folgte hierbei
seiner Kommission und sprach sich dafür aus, in den Jahren 2025-2030 bis zu CHF 20
Mio. für diese Ladeinfrastruktur aufzubringen. Hiermit entstand eine weitere Differenz
zum Ständerat, der die Förderung der Ladestationen gänzlich gestrichen hatte. Eine
letzte Differenz zum Erstrat schuf die grosse Kammer bei der Thematik der Reduktion
der LSVA für elektrisch oder mit alternativem Treibstoff betriebene Fahrzeuge. Der
Nationalrat stimmte hierbei mehrheitlich dafür, diese LSVA-Reduktion beizubehalten;
eine links-grüne Minderheit, welche von zwei FDP-Mitgliedern unterstützt wurde, blieb
hier chancenlos. 
In der Gesamtabstimmung votierte der Nationalrat mit 136 zu 34 Stimmen bei 26
Enthaltungen für Annahme des Entwurfs. Die Nein-Voten stammten von Mitgliedern der
SVP-Fraktion; die Enthaltungen allen voran von der Mehrheit der Grünen-Fraktion. 21
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Sozialpolitik

Soziale Gruppen

Familienpolitik

Der Nationalrat lehnte es in der Frühjahrssession 2021 ab, ein Rahmengesetz für eine
schweizweite familienergänzende Kinderbetreuung zu schaffen, wie dies eine Motion
von Adrian Wüthrich (sp, BE) verlangt hätte, die nach Ausscheiden des SP-Vertreters
aus dem Rat von dessen Walliser Parteikollege Mathias Reynard übernommen worden
war. Konkret sollte der Bund zusammen mit den Kantonen und Gemeinden verpflichtet
werden, ein flächendeckendes und bezahlbares Angebot an ausserfamiliärer
Kinderbetreuung bereitzustellen. Im Nationalrat fand der Vorstoss neben der
ungeteilten Zustimmung der Ratslinken auch die Unterstützung der geschlossenen GLP-
Fraktion sowie einer Minderheit der Mitte-Fraktion. Die so erlangten 85 Stimmen
reichten jedoch nicht aus gegen die 98 ablehnenden Stimmen der bürgerlichen
Mehrheit. Fünf FDP-Nationalrätinnen und Stefan Müller-Altermatt (mitte, SO) enthielten
sich der Stimme. Auch der Bundesrat hatte sich im Vorfeld gegen den Vorstoss
ausgesprochen, da er ihn als nicht vereinbar sah mit der subsidiären Rolle, die dem
Bund in diesem Bereich zukommt. 22

MOTION
DATUM: 10.03.2021
MARLÈNE GERBER

Die RK-SR wollte noch keine Stellung zur Frage nehmen, ob ein neuer Straftatbestand
eingeführt werden soll, falls der obhutsberechtigte Elternteil dem
nichtsorgeberechtigten Elternteil das Besuchsrecht verweigert. Die Kommission wollte
zuvor den in Erfüllung eines Postulats Müller-Altermatt (mitte, SO) zu erstellenden
Bericht (Po. 19.3503) abwarten, der Aufschluss über die bestehende kantonale Praxis im
Umgang mit Streitigkeiten bei Familien mit getrennt lebenden Elternteilen geben soll.
Aus diesem Grund beantragte die RK-SR ihrem Rat mit 11 zu 0 Stimmen bei einer
Enthaltung, die Behandlung der entsprechenden Motion Nantermod (fdp, VS) zu
sistieren. 
In der Frühjahrssession 2022 kam der Ständerat diesem Antrag stillschweigend nach. 23

MOTION
DATUM: 07.03.2022
MARLÈNE GERBER

Bildung, Kultur und Medien

Kultur, Sprache, Kirchen

Musik

Mit der Motion Müller-Altermatt (mitte, SO) wurde der Bundesrat im Juni 2019 dazu
aufgefordert, angemessene Massnahmen zu treffen, welche die Erhebung von
verlässlichen statistischen Daten in der Wertschöpfungskette des Musiksektors
ermöglichen sollten. Wie der Solothurner ausführte, sei es trotz der allgemeinen
Meinung, dass Musik relevant sei – nicht nur als Unterhaltung, sondern auch als
wirtschaftlicher Zweig – extrem schwierig, Daten über die Wertschöpfungskette dieses
Sektors zu finden. Dies sei jedoch wichtig, um Unterstützungsmassnahmen gezielt und
basierend auf fundierten Auswertungen vorzunehmen. Der Bundesrat beantragte die
Ablehnung der Motion, zum einen weil schlicht die finanziellen Mittel für eine solch
breite Erfassung fehlen würden und zum anderen weil das BAK und das BFS bereits die
Zusammenarbeit in diesem Bereich intensiviert hätten und bereits im Frühling 2020 die
ersten Ergebnisse einer Statistik der Kulturwirtschaft – in der auch der Musiksektor
abgebildet werde – erscheinen werden. Die Motion wurde nach 2 Jahren im Juni 2021
unbehandelt abgeschrieben. 24

MOTION
DATUM: 18.06.2021
SARAH KUHN
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Parteien, Verbände und Interessengruppen

Verbände

Arbeitnehmer, Gewerkschaften

Nicht nur der Gewerbeverband (SGV), auch die Gewerkschaften verloren bei den
Eidgenössischen Wahlen im Herbst 2019 Sitze im Parlament. Wie der Tages-Anzeiger
nach den Wahlen berichtete, wurden Corrado Pardini (sp, BE) und Nicolas Rochat
Fernandez (sp, VD) von der Unia, Philipp Hadorn (sp, SO) von der SEV, Thomas Ammann
(cvp, SG) von Transfair sowie Adrian Wüthrich (sp, BE) von Travailsuisse nicht
wiedergewählt. Der Travailsuisse-Vizepräsident, Jacques-André Maire (sp, NE) hatte
zudem bereits im Vorfeld angekündigt, dass er sich aus der Politik zurückziehen werde.
Es gab aber auch Zuwachs und Konstanten: Neu in das Parlament gewählt wurden SGB-
Präsident Pierre-Yves Maillard (sp, VD), VPOD-Präsidentin Katharina Prelicz-Huber (gp,
ZH), Greta Gysin (gp, TI), Geschäftsleitungsmitglied von Transfair, sowie die Unia-
Gewerkschaftssekretärin Tamara Funiciello (sp, BE). Wiedergewählt wurden die
Präsidentin des PVB Barbara Gysi (sp, SG), Transfair-Präsident Stefan Müller-Altermatt
(cvp, SO), Irène Kälin (gp, AG), Präsidentin der Gewerkschaft Arbeit Aargau, Samira Marti
(sp, BL), Präsidentin des VPOD Region Basel sowie Edith Graf-Litscher (sp, TG) und
Mathias Reynard (sp, VS) von den Gewerkschaftsbünden Thurgau und Wallis.

Der Tages-Anzeiger konstatierte, die Gewerkschaften seien mit diesen Wahlresultaten
«weit entfernt von der Stärke ihrer besten Tage», etwa als nach den Wahlen 2003 «je
nach Zählung» bis zu zwei Dutzend Ratsmitglieder der «gewerkschaftlichen Achse
angehörten». SGB-Präsident Maillard hingegen hatte keine Mühe mit dem Resultat –
neben dem Klima sei insbesondere auch die Frauenfrage bei diesen Wahlen einfach
wichtiger gewesen. Ferner fühle sich ja nach wie vor ein grosser Teil der SP mit den
Gewerkschaften verbunden, ohne dabei selbst Mitglied einer Gewerkschaft zu sein,
äusserte sich auch der nicht wiedergewählte Hadorn zur Lage. Möglich sei auch, dass
die Gewerkschaften längerfristig Opfer ihres eigenen Erfolges würden, liess er zudem
verlauten, da offenbar viele Menschen in der Schweiz unterdessen einen gewissen
Wohlstand geniessen könnten und dadurch gewerkschaftliche Themen in den
Hintergrund rückten. 25

WAHLEN
DATUM: 27.10.2019
CHRISTIAN GSTEIGER
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